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Antrag für eine Zulassungsempfehlung bei Qplus	

Hersteller:	………………………………………..
Strasse / Nr.:	………………………………………..
PLZ / Ort / Land:	………………………………………..
Werk (Ort / Land:	………………………………………..
Kontaktperson:	………………………………………..
Telefon Nr.:	………………………………………..
Mail:	……………………………………….. 	

Hiermit beantragen wir die Zulassungsempfehlung zur Verwendung des Gütezeichens Qplus, gemäss der entsprechenden Qplus-Richtlinie Nr. R 592 …… für folgende Produkt/e / System/e:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………


Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizulegen:
· Prüfbericht inkl. allfälliger Prüfprotokolle
· Leitblatt unterzeichnet
· Haftpflichtversicherungsnachweis
· Produkteblatt (nicht für Sanitärapparate)
· Massskizzen des / der betreffenden Produkte
· Technische Technische Dokumentation mit Materialspezifikationen, Systembeschreibung, sowie nur für Entwässerungssysteme – Verlege- bzw. Montageanleitung
· Selbstdeklaration PFAS 
· Fremdüberwachungsvertrag (nach Erteilung der Zulassung)
· Nachweis Kennzeichnung (nach Erteilung der Zulassung)



……………………	…………………………………………………………………	
Ort, Datum	Unterschrift und Stempel des Antragstellers
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Bedingungen zur Ausstellung der Zulassungsempfehlung des Gütezeichens Qplus
1 Vorgehen Prüfungen
Für die Prüfungen ist ein Prüfinstitut zu beauftragen, welches dafür eine nationale Akkreditie-rung besitzt. Die gängigen Institute sind bei Qplus gelistet. 

2 Erteilung der Zulassungsempfehlung
Die Ausstellung einer Zulassungsempfehlung ist bei der Geschäftsstelle Qplus zu beantragen. Eine Zulassung kann erteilt werden, wenn die geforderten Dokumente eingereicht wurden, die Prüfungen die Anforderungen der Qplus Richtlinien erfüllen und das Initialaudit durchgeführt wurde. 

3 Erlöschen der Zulassungsempfehlung
Eine Zulassungsempfehlung und das Recht zur Nutzung Gütezeichens Qplus erlischt, wenn:
- 	die Fremdüberwachungen während der Zulassungsdauer (5 Jahre) nicht durchgeführt werden
- 	die Prüfungen der Typen-, Eigen-, Fremd- oder Verlängerungsprüfung die Anforderungen nicht erfüllen
- 	die Zulassungsdauer abläuft, ohne dass ein Antrag auf Verlängerung gestellt wird
- 	der Zulassungsinhaber seinen Geschäftsbetrieb einstellt;
- 	der Zulassungsinhaber Insolvenz anmeldet


4 Entzug der Zulassungsempfehlung 
- 	Bei missbräuchlicher Verwendung des Gütezeichens Qplus sowie bei Verstössen gegen die Zulassungsgrundlagen werden von der Geschäftsstelle Qplus Sanktionen verhängt. Als Sanktionen kommen je nach Schwere der Verstöße in Frage:
- 	Erste Ermahnung mit Vorgabe einer Frist zur Behebung des Missstandes;
- 	Bei Nichtbefolgung nach erster Ermahnung zweite und letzte Ermahnung mit Vorgabe einer Nachfrist von zwei Wochen mit Androhung weitergehender Sanktionen;
- 	Befristeter Entzug des Gütezeichens mit Angabe der Gründe, Vorgabe der Frist sowie Bekanntgabe der Voraussetzungen für die Wiedererlangung;
- 	Unbefristeter Entzug des Gütezeichens Qplus mit Angabe der Gründe, Information über die Bekanntgabe des Entzuges sowie die Festlegung aller Voraussetzungen für eine mögliche Neuausstellung der Zulassungsempfehlung.
-	 Die Zulassungsgebühren nicht bezahlt werden
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